
ANTRAG 

der Abgeordneten Haidlmayr, Freundinnen und Freunde 

betreffend Änderung des Bundespflegegeldgesetzes (BPGG) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

XlX.GP.-NR 
NI:, Lj� ß JA 

MI. 1 3. Nov. 1995 

Bundesgesetz, mit dem das Bundespflegegeldgesetz (BPGG) geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 5 Abs.2, erster Satz, wird wie folgt geändert: 

"§5 (2) An die Stelle dieser Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1996 und in der 
Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres die mit dem Anpassungsfaktor des § 
108 f ASVG vervielfachten und gemäß § 18 Abs. 3 auf voIle Schillingbeträge gerundeten 
Beträge. " 

Begründung: 

Die Valorisierung des Pflegegeldes ist Voraussetzung für die notwendige Kontinuität der 
Pflegeleistungen, da sowohl im öffentlichen, als auch im privaten Bereich die Tarife und 
Gehälter entsprechend angepaßt werden. Da die Anpassung nach § 108 ASVG zumeist 
geringer ist, als die Anhebung der Löhne und Gehälter der Pflegepersonen und damit auch 
der Tarife der Anbieter Sozialer Dienste, ist eine Valorisierung in der Höhe der 
Pensionsanpassung das Mindesterfordernis einer vertrauenswürdigen Sozialpolitik. 
Die jährlich wiederkehrende Diskussion um die Anhebung oder das Einfrieren des 
Pflegegeldes verunsichert die Betroffenen und bringt mehr politischen Schaden, als die 
Nicht-Valorisierung finanziellen Nutzen bringen kann. Insbesondere deshalb, weil die 
Inflationsanpassung der allgemeinen Einkommen auch eine entsprechende Erhöhung der 
Einnahmen aus den Sozialversicherungsbeiträgen nach sich zieht. 

In formeller Hinsicht wird unter Verzicht auf eine 1. Lesung die Zuweisung an den Ausschuß 
für Arbeit und Soziales vorgeschlagen. f\. /) 
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